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 VERSCHIEDENE NEUERUNGEN IM SCHWEIZER GELDSPIELGESETZ

Das neue Schweizer Geldspielgesetz, das 
ab 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, ent-
hält verschiedene Neuerungen: 

Zulassung von Onlinespielbankenspie
len. Spielbanken können neu ihre Konzes-
sionen erweitern und Spielbankenspiele 
über das Internet durchführen. Wer online 
spielen will, muss ein Spielerkonto eröffnen.

Netzzugangssperren. Nur konzessio-
nierte Spielbanken mit Sitz in der Schweiz 
dürfen Onlinespielbankenspiele anbieten. In 
der Schweiz nicht bewilligte Spielangebote 
von Veranstaltern mit Sitz oder Wohnsitz im 
Ausland unterliegen einer Zugangssperre.

Legalisierung von kleinen Pokerturnie
ren ausserhalb der Spielbanken. Das Geld-
spielgesetz unterscheidet zwischen Gross
spielen, die automatisiert oder interkanto-
nal oder online durchgeführt werden (z. B. 
Swisslos, Sportwette), und Kleinspielen (z. B. 
Kleinlotterien wie Tombolas, lokale Sport-

wetten, kleinere Pokerturniere). Gross- und 
Kleinspiele sind bewilligungspflichtig. Kleine 
Pokerturniere sind unter engen Rahmenbe-
dingungen erlaubt (Startgeld von maximal 
200 Franken pro Spieler, Summe der Start-
gelder maximal 20 000 Franken).

Verstärkung Schutz der Spieler vor ex-
zessivem Geldspiel. Die Veranstalter von 
Grossspielen müssen angemessene Schutz-
massnahmen treffen (z. B. Spielsperren). 
Auch Lotteriegesellschaften und Online-
anbieter müssen spielsüchtige Personen 
sperren.

Spielbanken und Veranstalter von Gross-
spielen fallen unter das Geldwäscherei
gesetz.

Verrechnungssteuerliche Behandlung der 
Gewinne
Gewinne in Schweizer Casinos und Online-
gewinne sowie Gewinne aus Grossspielen 

ab einer Million Franken (Steuerfreibetrag) 
unterliegen der Verrechnungssteuer.

Gewinne aus ausländischen Geldspielen 
unterliegen nicht der Verrechnungssteuer.

Gewinne aus genehmigten Kleinspielen 
unterliegen nicht der Verrechnungssteuer.

Gewinne aus Lotterien und Geschicklich-
keitsspielen zur Verkaufsförderung können 
Gegenstand der Verrechnungssteuer wer-
den ab 1000 Franken (Steuerfreigrenze, d. h., 
wenn der Gewinn höher ist als 1000 Franken, 
wird der ganze Betrag verrechnungssteuer-
pflichtig).

Gratishotline zum Thema: 
071 945 80 90
Freitag, 15. Februar 2019
10.00 bis 12.00 Uhr
Montag, 18. Februar 2019
10.00 bis 12.00 Uhr
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